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Messstellenbetrieb 

Information nach § 37 Abs. 1 MsbG 

Die Stadtwerke Walldürn GmbH übernimmt innerhalb ihres Netzgebietes den Messstellenbe-

trieb als grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB) nach dem Messstellenbetriebsge-

setz (MsbG) zu den folgenden Konditionen: 

Die Stadtwerke Walldürn GmbH wird, soweit dies nach § 30 MsbG technisch möglich und nach 

§ 31 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist, Messstellen an ortsfesten Zählpunkten mit intelligenten 

Messsystemen wie folgt ausstatten: 

• Bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch über 6.000 kWh sowie bei sol-

chen Letztverbrauchern, mit denen eine Vereinbarung nach § 14a des EnWG besteht, 

• bei Anlagenbetreibern mit einer installierten Leistung über 7 kW. 

Die Stadtwerke Walldürn GmbH kann daneben, soweit dies nach § 30 MsbG technisch mög-

lich und nach § 31 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist, Messstellen an ortsfesten Zählpunkten 

mit intelligenten Messsystemen wie folgt ausstatten: 

• Bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch bis einschließlich 6.000 kWh 

sowie 

• von Anlagen mit einer installierten Leistung über 1 bis einschließlich 7 kW. 

Soweit nach MsbG die Ausstattung einer Messstelle mit intelligenten Messsystemen nicht vor-

gesehen ist und soweit dies nach § 32 MsbG wirtschaftlich vertretbar ist, wird die Stadtwerke 

Walldürn GmbH an ortsfesten Zählpunkten die Messstellen bei Letztverbrauchern und Anla-

genbetreibern mindestens mit modernen Messeinrichtungen ausstatten. 

Bei der Ausstattung von Messstellen mit intelligenten Messsystemen umfasst die Durchführ-

ung insbesondere  

• die in § 60 MsbG benannten Prozesse einschließlich der Plausibilisierung und Ersatz-

wertbildung im Smart-Meter-Gateway (vorbehaltlich abweichender Festlegungen der 

BNetzA) und die standardmäßig erforderliche Datenkommunikation sowie 

• bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch von höchstens 10.000 kWh, 

soweit es der variable Stromtarif im Sinne von § 40 Abs. 5 des EnWG erfordert, maxi-
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mal die tägliche Bereitstellung von Zählerstandsgängen des Vortages gegenüber dem 

Energielieferanten und dem Netzbetreiber sowie 

• die Übermittlung der nach § 61 MsbG erforderlichen Informationen an eine lokale An-

zeigeeinheit oder über eine Anwendung in einem Online-Portal, welches einen ge-

schützten individuellen Zugang ermöglicht sowie 

• die Bereitstellung der Informationen über das Potenzial intelligenter Messsysteme im 

Hinblick auf die Handhabung der Ablesung und die Überwachung des Energiever-

brauchs sowie eine Softwarelösung, die Anwendungsinformationen zum intelligenten 

Messsystem, zu Stromsparhinweisen und -anwendungen nach dem Stand von Wis-

senschaft und Technik enthält, Ausstattungsmerkmale und Beispielanwendungen be-

schreibt und Anleitungen zur Befolgung gibt sowie 

• in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 und 3 S. 2 MsbG das Bereithalten einer 

Kommunikationslösung, mit der bis zu zweimal am Tag eine Änderung des Schaltpro-

fils sowie einmal täglich die Übermittlung eines Netzzustandsdatums herbeigeführt 

werden kann, 

• in den Fällen des § 40 MsbG und unter den dort genannten Voraussetzungen die An-

bindung von Erzeugungsanlagen nach dem EEG oder dem KWKG und die Anbindung 

von Messeinrichtungen für Gas und 

• die Erfüllung weiterer sich aus den Festlegungen der Bundesnetzagentur ergebender 

Pflichten, insbesondere zu Geschäftsprozessen, Datenformaten, Abrechnungsprozes-

sen, Verträgen oder zur Bilanzierung. 

Die Entgelte für den Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme und moderne Mess-

einrichtungen ergeben sich aus dem Preisblatt „Preise für den grundzuständigen Mess-

stellenbetrieb“. 

Das Preisblatt steht unter dem Vorbehalt künftiger Anpassungen. Dieses wird regelmäßig ak-

tualisiert und veröffentlicht. Gleiches gilt für Zusatzleistungen nach § 35 Abs. 2 MsbG, die je-

weils gesondert zu beauftragen sind. Sobald die Stadtwerke Walldürn GmbH neue Zusatzleist-

ungen anbieten, werden diese in das Preisblatt aufgenommen. 


